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§ 1 Einleitung
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A. Das Problem
A. Das Problem
In Zeiten wirtschaftlicher Krisen haben Insolvenzen Hochkonjunktur. Die
Hoffnung, große Konzerne wären dank ihrer Finanzkraft vor dem Bankrott
gefeit, ist spätestens seit der Finanzkrise Makulatur.1
Schwierig zu bewältigen sind Insolvenzen verbundener Gesellschaften

nicht nur wegen ihres wirtschaftlichen Ausmaßes, sondern auch wegen ih-
rer Internationalität, die auf die Globalisierung wirtschaftlicher Tätigkeit
und das Zusammenwachsen des europäischen Binnenmarktes zurückzufüh-
ren ist. So ermöglichen die mit der Rechtsprechung des EuGH zur Nie-
derlassungsfreiheit gewonnene Rechtsformwahlfreiheit2 und verschiedene
Sekundärrechtsakte wie die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Ver-
schmelzung3 Gesellschaftsgründern und bereits bestehenden Gesellschaf-
ten grundsätzlich, für ihr Unternehmen eine beliebige der zahlreichen mit-
gliedstaatlichen Rechtsformen zu wählen, ohne Rücksicht darauf nehmen
zu müssen, ob ein Bezug zu der Rechtsordnung besteht, deren Gesell-
schaftsform genutzt wird. Die gemeinschaftsrechtliche Kapitalverkehrs-
freiheit gestattet es den Unternehmen, ihre Vermögen gemeinschaftsweit
zu streuen. Und je enger Europa zusammenwächst, desto häufiger werden
auch Gläubiger verschiedener Nationalitäten an dem Insolvenzverfahren
ein und desselben Unternehmens beteiligt sein.
Die zahlreichen Probleme einer internationalen Insolvenz rühren dar-

über hinaus auch aus dem Gegenstand des Insolvenzrechts her, das das
gesamte Privatrecht durchdringt. Die öffentlich-rechtliche Natur des In-
solvenzrechts wirft weiter die Frage auf, ob sein Geltungsbereich auf das

1 Ob diese in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gehegte Hoffnung jemals
berechtigt war, erscheint fragwürdig; Vallender, in: FS Runkel, S. 373. Vgl. weiter auch
die großen Namen der Konzerne, die bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts insolvent
wurden, bei Haas, in: Gottwald, InsRHdb, § 91 Rn. 3; dort auch zu der Entwicklung der
Unternehmensinsolvenzen in Deutschland (Rn. 1–3) und Westeuropa (Rn. 4–8).

2 Vgl. Weller, Europäische Rechtsformwahlfreiheit und Gesellschafterhaftung, Köln
2004.

3 Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober
2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaa-
ten, ABlEU Nr. L 310 vom 25.11.2005, S. 1.
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Territorium des Staates beschränkt ist, dessen Gesetzgebungsorgane es
verabschiedet haben, oder ob es über diese Grenzen hinaus wirkt. Der Ge-
samtverfahrenscharakter der Insolvenz legt es nahe, das gesamte Vermö-
gen eines Schuldners und sämtliche seine Gläubiger in einem einzigen
Verfahren zu erfassen. Doch wie verträgt sich dies mit dem Geltungsan-
spruch anderer Rechtsordnungen, die ebenfalls von der Insolvenz der Ge-
sellschaft betroffen sind? Welches Gericht ist international zuständig? Soll
das Insolvenzgericht verschiedene Rechtsordnungen parallel anwenden?
Wodurch sollten die Gläubiger gehindert sein, in anderen Staaten ebenfalls
ein Insolvenzverfahren eröffnen zu lassen? Und wie wäre der Konflikt
zwischen mehreren Insolvenzverfahren zu lösen? Im ungünstigsten Fall
eröffnet jeder Staat sein eigenes Insolvenzverfahren, dessen Geltung auf
sein Territorium beschränkt bleibt.

B. Der rechtliche Rahmen
B. Der rechtliche Rahmen
Die mit der Verfahrens- und Rechtsvielfalt verbundene Beeinträchtigung
des europäischen Binnenmarktes wurde bereits zu Beginn der 60er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts erkannt.4 Mehrere Versuche, das Problem
über ein völkervertragliches Übereinkommen zu lösen, kamen jedoch ent-
weder nicht über das Stadium von Entwürfen hinaus oder scheiterten an
politischen Ränkespielen: Auf eine Note der Kommission der Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft vom 22. Oktober 19595 hin beschloss der
Ausschuss der ständigen Vertreter der damaligen Vertragsstaaten am
8. Februar 1960, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
wegen der vielschichtigen Probleme in einem besonderen Übereinkommen
zu regeln.6 Die daraufhin eingerichtete Arbeitsgruppe für das Konkursrecht
erarbeitete den Vorentwurf eines Übereinkommens über den Konkurs, Ver-
gleiche und ähnliche Verfahren vom 16. Februar 1970.7 Im Jahre 1980
wurde ein nur geringfügig überarbeiteter Entwurf eines Übereinkommens
über den Konkurs, Vergleiche und ähnliche Verfahren erstellt,8 der von

4 Böhle-Stamschräder, KTS 1964, 65 (66); vgl. zur Geschichte des europäischen In-
solvenzrechts statt vieler Virgós/Schmit, Nr. 1–5; Keggenhoff, S. 5–16; Pannen/Riede-
mann, in: Pannen, EuInsVO, Einleitung Rn. 1–13.

5 Vgl. Großfeld, ZIP 1981, 925 (927).
6 Chalupsky, in: Baudenbacher, S. 297 (319).
7 EG-Dok.-3327/XIV/1/70-D, abgedruckt bei Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutach-

ten, S. 3 ff.
8 EG-Dok.-III/D/72/80-DE, abgedruckt bei Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutachten,

S. 45 ff.
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einem ausführlichen Bericht9 begleitet wurde. Der auf dieser Grundlage
entwickelte Revidierte Entwurf eines Übereinkommens der Mitgliedstaaten
der Europäischen Gemeinschaften über den Konkurs, Vergleiche und ähn-
liche Verfahren aus dem Sommer 198410 fand jedoch nicht die Zustim-
mung aller Vertragsstaaten. Vielmehr wurde im März 1986 beschlossen,
das Projekt bis auf Weiteres ruhen zu lassen.11 Die im Jahre 1989 wieder
aufgenommenen Arbeiten führten dann zu dem Europäischen Insolvenz-
übereinkommen vom 23. November 1995 (EuInsÜ).12 Für die hier interes-
sierende Anknüpfung der internationalen Zuständigkeit für die Eröffnung
des Insolvenzverfahrens an den Interessenmittelpunkt des Schuldners
konnte es auf eine vergleichbare Regelung in dem sogenannten Istanbuler
Übereinkommen13 aus dem Jahre 1990 zurückgreifen, das von dem Europa-
rat initiiert, jedoch nicht von der erforderlichen Zahl an Vertragsstaaten
ratifiziert worden war.14 Die Ratifizierung des EuInsÜ wiederum scheiterte
an politischen Animositäten im Zusammenhang mit dem Importverbot für
britisches Rindfleisch während der BSE-Krise und einem Streit über den
Status Gibraltars.15 Erst mit dem Beginn des neuen Jahrtausends und unter
dem durch den Vertrag von Amsterdam16 geänderten konstitutionellen
Rahmen der Europäischen Union gelang es, das EuInsÜ inhaltlich nahe-

9 Bericht über das Übereinkommen über den Konkurs, Vergleiche und ähnliche Ver-
fahren von Jacques Lemontey, abgedruckt bei Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutachten,
S. 93 ff.; kritisch hierzu: Thieme, in: Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutachten, S. 213
(259 bis 261).

10 Abgedruckt bei Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutachten, S. 417 ff.; vgl. hierzu
Thieme, in: Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutachten, S. 465 ff.

11 Thieme, in: Kegel/Thieme, Vorschläge und Gutachten, S. 465 (476); Chalupsky, in:
Baudenbacher, S. 297 (321).

12 Abgedruckt bei Stoll, Vorschläge und Gutachten, S. 3 ff.
13 Europäisches Übereinkommen über bestimmte internationale Aspekte des Konkur-

ses vom 5. Juni 1990. Der Text kann unter http://conventions.coe.int/Treaty/ger/Treaties/
Html/136.htm abgerufen werden (9.6.2012). Der englische Text ist zugänglich unter
http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/136.htm (9.6.2012). Der Bericht findet
sich – in englischer Fassung – unter http://conventions.coe.int/treaty/en/Reports/Html/
136.htm (9.6.2012).

14 Es wurde zwar von acht Staaten unterzeichnet, aber lediglich von Zypern und somit
nicht, wie erforderlich, von mindestens drei Staaten ratifiziert. Seit dem Inkrafttreten der
EuInsVO gilt es als überholt; vgl. Rossbach, S. 13; Spahlinger, S. 231.

15 Vgl. statt vieler Pannen/Riedemann, in: Pannen, EuInsVO, Einleitung Rn. 10
m.w.N.

16 Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrages über die Europäische Union,
der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zu-
sammenhängender Rechtsakte, ABl. Nr. C 340 vom 10.11.1997, S. 308.


